
Sportverband Bad Honnef e.V. 
Vertretung der Vereine für den Sport in Bad Honnef 
 
 

 

Protokoll der Vorstandssitzung am 12.03.2018, 20.00 Uhr, 

Haus der Jugend, 53604 Bad Honnef 

 

Anwesend: Marie-José Püllen, Jörg Franz, Stephan Elster, Olaf Beddies, Helmut Schlegel, 
Stephan Theiß, Robert Heil (Protokoll) 

Entschuldigt: Norbert Grünenwald 

Gäste: Uli Medenbach (DLRG), Wilhelm Strohmeier (HCH), Alexander Dohms 
(RTV), Heike Theiß (TTF) 

Sitzungsende: 21:45 Uhr 
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TOP 1  Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 05.02.2018 

Das Protokoll der Sitzung vom 05.02.2018 wird einstimmig genehmigt. 

TOP 2  Berichte: Sportabzeichenverleihung und Sportlerehrung am 25.02.2018 

Wie in den Vorjahren wurde die Veranstaltung von den Anwesenden 
als gelungen gelobt. Moderation und vor allem die musikalische Beglei-
tung durch CLAX sorgten für eine angenehme Atmosphäre. 
Als Ehrengäste konnten die erste Beigeordnete, der Präsident des Kreis-
sportbundes, der Sportabzeichenobmann des Rhein-Sieg-Kreises und 
der Ehrenvorsitzende des svb durch den Bürgermeister und die svb-
Vorsitzende begrüßt werden. Die Vorsitzende des Sportausschusses 
musste sich wegen einer familiären Verpflichtung mit den besten Wün-
schen für eine gute Veranstaltung entschuldigen. 
Leider blieben auch Vertreter von 2 Schulen der Veranstaltung ohne 
vorherige Absage oder Mitteilung von Hinderungsgründen fern, sodass 
diese von der Vergabe der Preisgelder gem. Vorstandsbeschluss ausge-
schlossen wurden. Außerdem ist es schade, dass viele der eingeladenen 
Jugendlichen der Sportabzeichenverleihung fern blieben. 
Bedauernswert ist -wie schon in den vergangenen Jahren- das offen-
kundige Desinteresse der im Rat vertretenen Fraktionen, an der Sport-
lerehrung teilzunehmen. Obwohl Einladungen rechtzeitig sowohl als 
eMail, als auch per Brief ausgesprochen wurden, sind -bis auf eine 
Ausnahme (Guido Leiwig)- weder Zu- noch Absagen, geschweige denn 
Grußworte  übermittelt worden, noch hat jemand als Vertreter der je-
weiligen Fraktion teilgenommen. Da liegt der Schluss nahe, dass den 
Vertreter*innen der Fraktionen das sportliche Engagement der durch sie 
vertretenen Bürgerinnen und Bürger gleichgültig ist. 

Sportausschusssitzung am 27.02.2018 

In der Sitzung wurden in der Hauptsache schulische Belange, das Ge-
samtstädtische Inklusionskonzept, sowie die Mitteilung zur aktuellen 
Flüchtlingssituation beraten. Das öffentliche Protokoll mit Beratungser-
gebnissen und Beschlüssen wird nach Fertigstellung im  Ratsinformati-
onssystem veröffentlicht (http://212.227.138.213/ratsinfo/badhonnef). 

  

http://212.227.138.213/ratsinfo/badhonnef
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Neubürgerempfang am 04.03.2018 

Der svb wurde beim Neubürgerempfang durch Marie-José und Robert 
repräsentiert. Die Ansprache durch den Adressatenkreis war gering, was 
sicherlich auch an der Programmabfolge lag. Die Big Band der Musik-
schule spielte vor und nach der kurzen Ansprache des Bürgermeisters 
zwar ganz hervorragend, aber nach Ansicht der meisten Aussteller viel 
zu lange. Dies hatte zur Folge, dass wegen der Lautstärke, insbesondere 
am Kopfende des Ratssaales, kaum Gespräche mit Neubürger*innen 
geführt werden konnten. Nach Beendigung der musikalischen Einlage 
leerte sich der Ratssaal relativ schnell, sodass die meisten Austeller -
wie auch der svb- bereits vor 12:30 Uhr ihre Stände abbauten. Somit ist 
anzuraten, mit dem oder den neuen Organisatoren des nächsten Neu-
bürgerempfangs (Herr Bock organisierte den diesjährigen Empfang 
zum letzten Male) eine andere Programmabfolge zu diskutieren. 

TOP 3 Sportstättenbelegung Sommer 2018 

Für die Belegung der Honnefer Sportstätten im Sommer 2018 sind fristgemäß Anträge 
von DJK, ATV, Ski-Club, LV, TTF, RTV, TVE und HFV gestellt worden. Jedoch 
wurden lediglich 2 Anträge (LV und TTF) dem svb zugeleitet. Hier liegt eine Miss-
achtung der Sportstättenordnung der Stadt Bad Honnef vor. Hier die einschlägi-
gen Vorschriften zur künftigen Beachtung: 
 
Punkt 1.2.2: Die dem Vereinssport zugeteilten Zeiten werden von der Stadtverwal-
tung (Fachdienst Schule und Sport) unter Berücksichtigung des vom Sportverband 
Bad Honnef erarbeiteten Verteilungsvorschlages vergeben. Der Sportverband hat die 
antragstellenden Vereine an der Erarbeitung seiner Verteilungsvorschläge zu beteili-
gen. Lässt sich ein Einvernehmen zwischen Vereinen und dem Sportverband Bad 
Honnef nicht herstellen, entscheidet die Stadtverwaltung (Fachdienst Schule und 
Sport) nach pflichtgemäßem Ermessen über die Vergabe. Diese Entscheidungen sind 
dem Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur in der auf die Entscheidungen folgenden 
Sitzung bekannt zu geben. 
 
Punkt 1.3.3: Der Antrag ist an den Sportverband Bad Honnef zu richten; dieser leitet 
den Antrag unverzüglich an die Stadtverwaltung weiter. 
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Gerade im Hinblick auf die bevorstehende Ausschlussfrist zur Hallenbelegung Winter 
2018/19 werden die Vereine aufgefordert, die in der Sportstättenordnung vorge-
schriebene Antragstellung an den svb einzuhalten, da ansonsten eine Berücksichti-
gung der Anträge nicht gewährleistet wird. Die Sportstättenordnung in Gänze ist hier 
zum Nachlesen bereitgestellt. 
Nur aufgrund der ungebrochen ausgezeichneten Zusammenarbeit konnten svb und 
Sportamt die Sportstättenbelegung einvernehmlich abstimmen und den Sommerbele-
gungsplan, der keine Überschneidungen enthält, fertigstellen. Der Belegungsplan wird 
den antragstellenden Vereinen durch das Sportamt unter Hinweis auf Beachtung der 
Sportstättenordnung am Folgetag der svb-Sitzung per Mail zugestellt. 
 
Hinweis: die derzeit unbelegten Zeiten (Mo. 18 - 20 Uhr; Mi. 18 - 22 Uhr) in der 
Menzenberger Halle können bei Bedarf kurzfristig für den Sommer 2018 vergeben 
werden, stehen aber im Winter dem HCH zur Verfügung. Eine Beantragung durch an-
dere Vereine für das Winterhalbjahr ist keinesfalls möglich. 

TOP 4 Bürgerdialog zu den Bebauungsplänen Hockeyplatz 

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Bauen am 
14.11.2017 wurde der Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit zur 
Bebauungsplanung Hockeyplatz gefasst (Anlage 1). Im Rahmen eines Bürgerdialogs 
am 13.03.2018 wird dieser Beschluss umgesetzt. Der svb hat diesen Termin auf seiner 
Website mit einer Empfehlung zur Teilnahme betroffener Bürger*innen und Vereine 
veröffentlicht. 
Wilhelm führt zu dieser Thematik die bekannten Argumente des HCH gegen einen 
Verkauf des Hockeyplatzgeländes und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für 
Spielbetrieb und Vereinsleben aus. Er und seine Mitstreiter aus dem Verein haben im 
Vorfeld die Anwohner für diesen Termin sensibilisiert und der HCH wird mit einer 
Schautafel vor dem Rathaus oder Ratssaal nochmals auf die Problematik der Bebau-
ung hinweisen. 
Der svb-Vorstand erläutert nochmals seine Position in der Angelegenheit, wie er sie 
schon im gemeinsamen Gespräch mit der Verwaltungsspitze dargelegt hat. Der svb 
wird sich dafür einsetzen, dass für alle die Sportanlage Menzenberg nutzenden Verei-
ne, eine uneingeschränkte Ausübung der von ihnen durchgeführten und angebotenen 
Sportarten und Übungsmöglichkeiten bestehen bleibt, bzw. geschaffen wird. Eine dar-
über hinausgehende Positionierung, insbesondere im Hinblick auf Umgebungsbebau-
ung erscheint derzeit nicht angezeigt. 

  

http://www.svb-bad-honnef.de/wp-content/uploads/sites/71/2017/06/Sportstaettenordnung_1.1.2009.pdf
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TOP 5 Termine 

20.03.2018, 18:00 Uhr Hauptausschusssitzung des KSB, Kreishaus Siegburg 
16.04.2018, 20:00 Uhr svb-Vorstandssitzung, TVE-Tennisanlage, Klubhaus 

"Zur Eiche" 
28.04.2018, 14:00 Uhr Rheinische Turnshow 2018, der Rheinischen Turnerju-

gend, Halle Menzenberg 
14.05.2018, 20:00 Uhr svb-Vorstandssitzung, TVE-Tennisanlage, Klubhaus 

"Zur Eiche" 
04.06.2018, 20:00 Uhr svb-Vorstandssitzung, TVE-Tennisanlage, Klubhaus 

"Zur Eiche" 
05.06.2018, 18:00 Uhr Sitzung Ausschuss f. Bildung, Sport, Kultur und Soziales 
23.06.2018, 15:00 Uhr HCH-Sommerfest, Hockeyplatz 
26.06.2018, 18:00 Uhr Sitzung Ausschuss f. Bildung, Sport, Kultur und Soziales 
01.09.2018, 12:00 Uhr Rheinschwimmen, DLRG, Freibad Grafenwerth 
18.09.2018, 18:00 Uhr Sitzung Ausschuss f. Bildung, Sport, Kultur und Soziales 
20.11.2018, 18:00 Uhr Sitzung Ausschuss f. Bildung, Sport, Kultur und Soziales 
 

TOP 6 Verschiedenes  

Robert macht noch einmal auf die erste Diskussion über das Angebot einer Beteili-
gung des svb an der Biathlon-Deutschland-Tour 2018 durch die Fa. inMOTION, die 
im Vorfeld bereits Gespräche mit der städt. Wirtschaftsförderung und Intersport 
Schmidt, Bad Honnef als Tour Etappe mit einem Tagesevent geführt hat, aufmerksam. 
Hinsichtlich einer Weiterverfolgung dieses Ansinnens sollte nunmehr ein Beschluss 
gefasst werden, wie sich der svb endgültig positioniert und wer in diesem Falle die 
weiteren Schritte (z.B. gemeinsames Gespräch mit allen Beteiligten wie Wirtschafts-
förderung, Ordnungsamt, Intersport, Agentur und svb) initiiert. 
Grundsätzlich käme für den svb aufgrund seiner Haushaltslage z. Zt. nur eine ideelle 
Partnerschaft in Frage. 
Robert wird beauftragt, die Fa. inMOTION per Mail von der Bereitschaft der ideellen 
Unterstützung durch den svb zu unterrichten, sie jedoch darauf hinzuweisen, im Vor-
feld insbesondere mit Ordnungsamt, Wirtschaftsförderung und Intersport Schmidt ein 
gemeinsames Gespräch zu führen. 

Alexander fragt nach, ob es Erfahrungen anderer Vereine mit der derzeitigen Parkre-
gelung bei Großveranstaltungen in der Menzenberger Halle gibt. So muss der RTV bei 
Meisterschaftsspielen einen Ordnerdienst stellen, um Autofahrer vom Parken in den 
wegen der Straßenbauarbeiten rund um Menzenberg gesperrten Flächen abzuhalten. 
Dem svb liegen hierzu allerdings keine Informationen vor. 
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Weiterhin schlägt er vor, dass sich der svb bei einer der Erstsemesterveranstaltungen 
der IUBH als Vertreter der Sportvereine präsentieren könnte, um somit auf das vielfäl-
tige Sportangebot in Honnef hinzuweisen. Dieser Vorschlag wird kontrovers diskutiert 
mit dem Ergebnis, dass wegen der kurzen Verweildauer der Studenten in Honnef 
(durchschnittlich 1-2 Semester) der Vorschlag nicht weiter verfolgt wird. 
Offenbar, so berichtet Alexander, hat es eine Aktion des Aegidienberger Edeka gege-
ben, wonach Einkäufer eine Wertmarke über einen bestimmten Betrag bekamen, die 
sie in eines, verschiedenen Vereinen zugewiesenen Röhrchen werfen konnten. Edeka 
hat dann die entsprechende Summe verdoppelt und den Vereinen zukommen lassen. 
Alexander fragt nach, ob dies nicht eine gute Idee auch für den Talbereich, hier HIT-
Markt, sein könnte. Der svb beurteilt die Erfolgschancen, insbesondere nach seinen 
Erfahrungen bei der Einwerbung der Schokoladenspende zur Sportabzeichenverlei-
hung, sehr skeptisch. Vielleicht ergibt sich einem persönlichen Gespräch mit der Ge-
schäftsführung die Möglichkeit, diesen Vorschlag zu diskutieren. 

Stephan legt ein Schreiben des Insolvenzverwalters des Autohauses Klinkenberg vor, 
in dem dem svb, bzw. den SFA die Möglichkeit zur Anspruchstellung des nicht ge-
zahlten Bandenwerbungsbetrages aus der Insolvenzmasse eingeräumt wird. Wegen der 
geringen Erfolgsaussicht, auch nur einen kleinen Teil des Betrages in Höhe von rd. 
300 Euro zu erhalten, beschließt der Vorstand, selber keine Ansprüche zu stellen und 
dies auch den SFA zu empfehlen. Den SFA wird empfohlen, beim neuen Inhaber (Au-
tohaus Thomas) anzufragen, ob dieser Interesse hat, einen Vertrag über Bandenwer-
bung einzugehen. 
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Vorlage Nr. 
 

653/X 
 

Stadtplanung 
 

X in öffentlicher Sitzung 

 in nichtöffentlicher Sitzung 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen 

und Bauen 
 

14.11.2017 zur Beschlussfassung 

 

 
Tagesordnungspunkt 5 

 
Bebauungsplan Nr. 1-136 "Baugebiet Hockeyplatz, Kardinal-Frings-Straße/ 

Krachsnußbaumweg" 
 
- Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Einmaliger Ertrag: 0 € Jährlicher Ertrag: 0 € 

Einmaliger Aufwand: rd. 31.000 € Jährlicher Aufwand: 0 € 

Pflichtaufgabe:   Ja        Nein Haushaltsmittel vorh.   Ja         Nein 

Ggf. Anmerkungen: Weitere Personal-, Sach- und Verfahrenskosten in Abhängigkeit vom 

Verfahrensablauf. 

 
 
Beschlussempfehlung 

 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wird gemäß § 3 Abs. 1 BauGB auf der 
Grundlage der städtebaulichen Entwürfe, Varianten 1 - 3 vom 15.10.2017 (s. Anlage 2.1-2.3) 
in Form einer Bürgerversammlung durchgeführt. 

 

 
 

 
 
Begründung 

 
Das Gelände des heutigen Hockeyplatzes sowie Teile der östlich davon gelegen Flächen 
des heutigen Bolz- und Spielplatzes sollen einer Wohnnutzung zugeführt werden. Der 
finanzielle Erlös aus dem Verkauf des Baulandes soll dabei der Sanierung und Aufwertung 
der Sportanlagen „Menzenberg“ zu Gute kommen. Seitens der Verwaltung wurden 

HeilR
Anlage 1
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hinsichtlich der möglichen Ausprägung und Dichte der zukünftigen Bebauung drei Varianten 
entwickelt. Auf dieser Grundlage soll nun die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
stattfinden. 
 
1. Sach- und Verfahrensstand 
 
Mit Beschluss Nr. 26/14 wurde am 20.10.2015 für das Plangebiet Nr. 1-136 „Baugebiet 
Hockeyplatz, Kardinal-Frings-Straße / Krachsnußbaumweg“ gemäß § 13a Baugesetzbuch 
(BauGB) der Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst. Gleichzeitig wurde die 
Verwaltung damit beauftragt, städtebauliche Entwürfe zu erarbeiten und diese vor der 
Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung dem Ausschuss zur 
Beschlussfassung vorzulegen.  
  
Die Zielsetzung des Bebauungsplanes ist laut des o. g. Aufstellungsbeschlusses die 
Erschließung und Entwicklung eines Wohngebietes. Der finanzielle Erlös aus dem Verkauf 
des Baulandes soll soweit wie möglich zum Deckungsausgleich von Kosten für die 
notwendige Sanierung und Aufwertung der Sportanlagen „Menzenberg“ beitragen. Im Zuge 
dieser Sanierungsmaßnahmen ist zugleich die Ertüchtigung des Stadions für die Belange 
des Hockeysports, als Ersatz für die heutige Spielfläche, erforderlich. 
 
Der Verwaltung liegen nun die zwischenzeitlich zum Abschluss gebrachten und für das 
weitere Verfahren erforderlichen Gutachten vor, so dass jetzt auch städtebauliche Entwürfe 
entwickelt werden konnten. Die Ergebnisse der einzelnen Gutachten können wie folgt 
zusammengefasst werden: 
 

- Lärmschutzgutachten: Die Entwicklung eines Wohngebietes ist uneingeschränkt 
möglich. Ebenso ist die geplante Intensivierung der Stadionnutzung in Bezug auf den 
Gebäudebestand möglich. 

   
- Artenschutzgutachten: Die Entwicklung eines Wohngebietes ist uneingeschränkt 

möglich. 
 
- Bodengutachten: Die Entwicklung eines Wohngebietes ist in Bezug auf die 

Altlastenfläche im Bereich des heutigen Bolz- und Spielplatzes grundsätzlich möglich. 
Dazu sind konzeptabhängig technische Kompensationsmaßnahmen erforderlich.   

 
Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 08.12.2016 stellt das Plangebiet gemäß ISek-
Rahmenkonzept einen Schwerpunktraum für die Innenentwicklung und Nachverdichtung 
sowie einen Schwerpunktraum für sozialen Wohnungsbau auf kommunalen Grundstücken 
dar. 
 
Laut Beschluss-Nr. 67/17 der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und 
Bauen vom 21.02.2017 soll die Verwaltung bei der Planung künftiger Bauvorhaben darauf 
hin wirken, dass ein angemessener Anteil (ca. 25%) an Wohnraumflächen geschaffen 
werden, die auch von jungen Familien mit mittlerem Einkommen bezahlt oder finanziert 
werden können und/oder den Anforderungen des Wohnbauförderungsgesetzes entsprechen.  
 
2. Erläuterung der städtebaulichen Entwürfe 
 

Aufgrund der besonderen Aufgabenstellung wurden drei Entwürfe mit unterschiedlich stark 
verdichteter Bebauung entwickelt. Aufgrund der Einschränkungen durch die Altlast im 
östlichen Planbereich   
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VARIANTE 1 
 
Variante 1 zeichnet sich durch eine geringe Verdichtung in Form von einer Bebauung mit 
freistehenden Einfamilienhäusern aus. Die Baudichte orientiert sich an dem Wohnquartier, 
was sich in südöstlicher Richtung an den Geltungsbereich anschließt. Der 
Erschließungsaufwand und der Grad der Versiegelung sind gering. Der östliche, höher 
gelegene Planbereich wird mit einer separaten Stichstraße vom Krachsnußbaumweg aus 
erschlossen. Zwischen den oberen und den unteren Bauflächen im Westen des 
Plangebietes besteht lediglich eine Fußwegeverbindung. Die Anzahl der zusätzlichen 
Wohneinheiten wird mit 16 kalkuliert und fällt damit vergleichsweise gering aus. Die 
Wohneinheiten verteilen sich wie folgt auf die unterschiedlichen Wohnformen:  
   

- Mehrfamilienhäuser: - WE 
- Hausgruppen:      - WE   
- Doppelhäuser: - WE 
- Freistehende EFH:  16 WE 

 
- Insgesamt:          16 WE 

  
 
VARIANTE 2 
 
Variante 2 zeichnet sich durch eine moderate Verdichtung in Form von einer gemischten 
Baustruktur bestehend aus freistehenden Einfamilienhäusern, Doppelhäusern, Hausgruppen 
und Mehrfamilienhäusern aus. In der östlichen Teilfläche wäre hierbei gezielt geförderter 
Wohnungsbau im Sinne eines gemischten Quartiers denkbar. Die Baudichte vermittelt 
insgesamt zwischen dem Wohnquartier, was sich in südöstlicher Richtung an den 
Geltungsbereich anschließt sowie dem Wohnquartier, was sich in nordwestlicher Richtung 
anschließt. Der Erschließungsaufwand und der Grad der Versiegelung sind leicht erhöht. Der 
höher gelegene, östliche Teilbereich wird mit einer separaten Stichstraße erschlossen. 
Zwischen den oberen (östlichen) und den unteren (westlichen) Bauflächen besteht lediglich 
eine Fußwegeverbindung. Die Anzahl der zusätzlichen Wohneinheiten wird mit 33 kalkuliert 
und befindet sich damit in einem durchschnittlichen Bereich. Die Wohneinheiten verteilen 
sich wie folgt auf die unterschiedlichen Wohnformen:  
 

- Mehrfamilienhäuser: 12 WE (= sozialer Wohnungsbau, entspricht ca. = 36 %) 
- Hausgruppen:       9 WE   
- Doppelhäuser:  6 WE 
- Freistehende EFH:  6 WE 

 
- Insgesamt:           33 WE 

 
 

VARIANTE 3 
 
Variante 3 zeichnet sich durch eine hohe Verdichtung in Form von einer Bebauung mit 
Hausgruppen und Mehrfamilienhäusern aus. Die Baudichte orientiert sich alleine an dem 
Wohnquartier, was sich in nordwestlicher Richtung an den Geltungsbereich anschließt. Der 
Erschließungsaufwand und der Grad der Verdichtung sind dem entsprechend hoch. Die 
beiden Teilflächen sind aufgrund des zu erwartenden erhöhten Verkehrsaufkommens mit 
einer Fahrererschließung verbunden, wodurch das Plangebiet sowohl über die Kardinal-
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Frings-straße als auch über den Krachsnußbaumweg erschlossen ist. Die Anzahl der 
zusätzlichen Wohneinheiten wird mit 46 kalkuliert und fällt damit vergleichsweise hoch aus. 
Die Wohneinheiten verteilen sich wie folgt auf die unterschiedlichen Wohnformen:  
 

- Mehrfamilienhäuser: 20 WE (= sozialer Wohnungsbau, entspricht ca. = 43 %) 
- Hausgruppen:           25 WE   
- Doppelhäuser:  -  WE 
- Freistehende EFH:  1 WE 

 
- Insgesamt:            46 WE 

 
 
3. Verfahrensvorschlag der Verwaltung 
 
Seitens der Verwaltung wird in der Variante 2 der favorisierte Lösungsansatz gesehen, da 
diese am ehesten geeignet ist, zwischen den unterschiedlichen städtebaulichen Belangen zu 
vermitteln. In der Bürgerversammlung soll dem entsprechend eine Erörterung der 
Alternativen, mit Favorisierung der Variante 2, durchgeführt werden. Die als Anlage 2.1 bis 
2.3 beigefügten Städtebaulichen Entwürfe werden hierzu noch aufgearbeitet.   
 
In puncto Vermarktung lässt diese unterschiedliche Strategien zu. Denkbar wäre hier z. B. 
sowohl eine Erschließung und Vermarktung der baureifen Grundstücke durch die Stadt, als 
auch einen Verkauf des Geländes an einen Investor oder mehrere Investoren. Darüber 
hinaus sind auch Zwitterlösungen in der Art möglich, dass die Stadt zumindest Teilflächen in 
eigener Regie vermarktet.   
 
Anlagen 

 
1.  Übersichtsplan 
2.1-2.3 Entwurfsvarianten Nr. 1 - 3 
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Übersichtsplan
Bebauungsplan 1-136
„Baugebiet Ho ckeyplatz, 
Kardinal-Frings-Straße / Krachsnußbaumweg“

Anlage 1 zur Vorlage Nr. 282/X
Anlage 1
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Stadt Bad Honnef 
 

 

N i e d e r s c h r i f t  
 

 

über die - 20/X. öffentliche Sitzung des Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Planen und Bauen am 14.11.2017 

 
Sitzungsraum: Sitzungssaal des Rathauses, 

Rathausplatz 1, Bad Honnef 

Beginn: 18:03 Uhr 
Ende: 20:48 Uhr 

 
 
 
Anwesend: 

 
Bürgermeister 
 

Otto Neuhoff bis TOP 4 

 
Ausschussvorsitzender 

 

Klaus Munk  
 
Ausschussmitglied 
 

Thorsten Brodeßer  
Wolfram Freudenberg  
Paul Friedrich  

Burkhard Hoffmeister  
Arif Kablan Vertretung für Frau Lutz 

Tobias Karsten  
Hans-Heribert Krahe  
Katja Kramer-Dißmann  

Christian Krause  
Christian Kunze Vertretung für Herrn Milch 

Christian Lohr ab 18:10 Uhr 
Manfred Rauw  
Alexander Rettig  

Hartmut Schneider  
Bernhard Spies  

Hansjörg Tamoj  
Klaus Wegner ab 18:08 Uhr 
 
Es fehlten entschuldigt 
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Birgit Eschbach  
Christine Antonie Lutz  
Folkert Milch  

Thomas Oelpenich  
 
Von der Verwaltung 
 

Geschäftsbereichsleiter Städtebau 

Fabiano Pinto 

 

Technischer Angestellter Herbert Klein  

Verwaltungsangestellte Josephin Uhlig Schriftführerin 
Technischer Angestellter Arne Vollmar  
Technischer Angestellter Dirk Wiehe  

 
 
Gäste 
 

 

Matthias Menge Einrichtungsleiter vom Haus 

Rheinfrieden 
Marcel Stephan Josefs-Gesellschaft gGmbH 

Prof. Dipl.-Ing. Fritz Waechter Waechter + Waechter Architekten 
BDA 
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TAGESORDNUNG 
 

Öffentliche Sitzung: 

 

 1. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

 2. Tagesordnung 
 

 3. Bebauungsplan Nr. 1-131 "Kirchplatz/ Bergstraße/ 

Kreuzweidenstraße" 
 
- Umstellung des Bebauungsplanverfahrens 

- Vorstellung des Hochbauentwurfs "Betreutes Wohnen/ Pfarrheim" 
 

 4. Bebauungsplan 1 und 1a 48/1. Änderung (Eckbereich Zennigsweg / 

Konrad-Adenauer-Straße)  
- Einstellung des Verfahrens  

 
Bebauungsplan Nr. 1-140 „Haus Rheinfrieden - Nell-Breuning-
Berufskolleg“ 

- Aufstellungsbeschluss  
 
 

 5. Bebauungsplan Nr. 1-136 "Baugebiet Hockeyplatz, Kardinal-Frings-
Straße/ Krachsnußbaumweg" 
 

- Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
 

 6. Bebauungsplan Nr. 1-137 "Neubau St. Josef-Schule" 

 
- Beratung über die im Rahmen der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgten Äußerungen 

- Beschluss zur Durchführung der öffentlichen Auslegung und 
Beteiligung der Behörden 

 

 7. Bebauungsplan Nr. 1-119 "Im Malerwinkel" 
 
- Beratung und Beschluss über Stellungnahmen 

- Satzungsbeschluss 
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 5. Bebauungsplan Nr. 1-136 "Baugebiet Hockeyplatz, Kardinal-Frings-

Straße/ Krachsnußbaumweg" 
 

- Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
(Vorlage Nr. 653/X) 

 

Auf Befragen von Herrn Munk erkennt sich kein Ausschussmitglied in seiner 
Person Ausschließungsgründen nach § 31 GO NRW. 

 
Herr Pinto erläutert, dass gemäß der bisherigen Beschlusslage Varianten für 
eine grundlegende städtebauliche Orientierung entwickelt wurde. Bei der 

vorgesehenen Fortschreibung des Sportentwicklungsplans werde die 
Grundfrage der Sportflächenverfügbarkeit weitergehend geklärt. Im neuen 

Pachtvertrag mit dem Hockeyverein wurden Rahmenbedingungen wie z.B. die 
Ertüchtigung des Stadions definiert, die weiterhin unverändert gelten. 
 

Herr Klein berichtet zu dem TOP. 
 

Herr Hoffmeister fragt ob es richtig sei, Gemeinbedarfsflächen im städtischen 
Eigentum für Wohnbebauung zur Verfügung zu stellen.  
 

Die SPD und die Liste Bündnis 90 / Die Grünen stellen einen gemeinsamen 
Beschlussvorschlag. 

 
1. Der Ausschuss spricht sich dagegen aus, auf dem Planungsgebiet 

„Hockeyplatz, Kardinal-Frings-Straße / Krachsnußbaumweg“ 

Wohnbebauung zu planen und umzusetzen. 

2. Der Ausschuss votiert für den Erhalt des Hockey- und Bolzplatzes. Er 

spricht sich dagegen aus, diese Sportstätte zu opfern und die bewährte 

Gemeinbedarfsfläche in Wohnbaufläche umzuwandeln. 

3. Der Ausschuss plädiert für eine generelle Beratung mit den Bürgerinnen 

und Bürgern, ob bewährte Sport- und Gemeinbedarfsflächen in Bad 

Honnef auf- und zur Bebauung freigegeben werden sollen. Dieses 

Thema verdient starke Beachtung in ISek und InHK. 

 
Herr Tamoj spricht sich für eine weitere Entwicklung des Menzenberger 
Stadions, als erste Sportstätte in Bad Honnef aus. 

 
Herr Brodeßer weist darauf hin, dass die Eigentümer der Kardinal-Frings-

Straße nach seiner Kenntnis keinen Verkauf Ihrer privaten Straßenflächen 
wünschen, somit ist die Zufahrt nicht gewährleistet. Er bittet darum, stattdessen 
andere Projekte zu bearbeiten. 
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Beschluss-Nr. 98/17 
1. Der Ausschuss spricht sich dagegen aus, auf dem Planungsgebiet 

„Hockeyplatz, Kardinal-Frings-Straße / Krachsnußbaumweg“ 

Wohnbebauung zu planen und umzusetzen. 

2. Der Ausschuss votiert für den Erhalt des Hockey- und Bolzplatzes. 

Er spricht sich dagegen aus, diese Sportstätte zu opfern und die 

bewährte Gemeinbedarfsfläche in Wohnbaufläche umzuwandeln. 

3. Der Ausschuss plädiert für eine generelle Beratung mit den 

Bürgerinnen und Bürgern, ob bewährte Sport- und 

Gemeinbedarfsflächen in Bad Honnef auf- und zur Bebauung 

freigegeben werden sollen. Dieses Thema verdient starke 

Beachtung in ISek und InHK. 

Abstimmungsergebnis: 7 gegen 11 bei 0 Enthaltungen 
Somit ist der Beschluss abgelehnt. 
 

Beschluss-Nr. 99/17 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wird gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB auf der Grundlage der städtebaulichen Entwürfe, Varianten 1 - 3 

vom 15.10.2017 (s. Anlage 2.1-2.3) in Form einer Bürgerversammlung 
durchgeführt. 
 

Abstimmungsergebnis: 11 gegen 7 bei 0 Enthaltungen 

Somit ist der Beschluss angenommen. 
 

 
 

 6. Bebauungsplan Nr. 1-137 "Neubau St. Josef-Schule" 

 
- Beratung über die im Rahmen der frühzeitigen 

Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgten Äußerungen 
- Beschluss zur Durchführung der öffentlichen Auslegung und 
Beteiligung der Behörden 

(Vorlage Nr. 654/X) 

 

Auf Befragen von Herrn Munk erkennt sich kein Ausschussmitglied in seiner 
Person Ausschließungsgründe nach § 31 GO NRW. 
 

Eine Vorstellung der Unterlagen wird nicht gewünscht. 
 
Herr Krause weist darauf hin, dass eine größere Schule auch einen Bedarf für 

einen Sportplatz hat. 
 

Beschluss-Nr. 100/17 
Der Bebauungsplan Nr. 1-137 „Neubau St. Josef Schule“ wird gemäß § 3 
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der beigefügten Anlage 

öffentlich ausgelegt, und die Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB durchgeführt. 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

HeilR
Rechteck




